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Legende

Naturschutzgebiet HA 154 (gemäß §1 Abs. 3)

! Referenzpunkt

Landwirtschaftliche Bodennutzung (gemäß §5 Abs. 3)

Acker oder Grünland

Dauergrünland I

Dauergrünland II

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Dauergrünland III

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! ! !

Fischereiparzellen (mit Nummern)

Gemeindegrenze

Herausgeber:
Region Hannover
Der Regionspräsident
Fachbereich Umwelt - Untere Naturschutzbehörde
Höltystr. 17
30171 Hannover

Stand: 09.03.2016 ´

Datenquelle:
PlanungsGruppe Landespflege, 2014

Maßstab 1: 10.000

Anlage 1a zur Verordnung zur Neuausweisung 
des Naturschutzgebietes "Totes Moor" (NSG-HA 154)
in den Städten Neustadt a. Rbge. und Wunstorf
in der Region Hannover

Kartengrundlage:
Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs-
und Katasterverwaltung, © 2012 Landesamt für Geoinformation und 
Landentwicklung Niedersachsen 

Region Hannover©

Referenzpunkte zur Grenzlinie 
"Ostenmeer" (Detailkarte 5)

Referenzpunkte zur Grenzlinie 
"Wulveskuhlen" (Detailkarte 5)

Raumbezug: ETRS 89 UTM Zone 32N Raumbezug: ETRS 89 UTM Zone 32N

Referenzpunkte zur Grenzlinie 
"Seeseite"
Raumbezug: ETRS 89 UTM Zone 32N

Detailkarte 2

Detailkarte 5

Referenzpunkte zur Grenzlinie 
"Campingplatz Bannsee"
Raumbezug: ETRS 89 UTM Zone 32N
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Detailkarte 3
Maßstab: 1:5.000

120 m
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 m

Referenzpunkte zur Grenzlinie 
"Am Jägerdamm"
Raumbezug: ETRS 89 UTM Zone 32N

Referenzpunkte zur Grenzlinie 
"Klein Heidorner Weg"
Raumbezug: ETRS 89 UTM Zone 32N
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Detailkarte 5
Maßstab: 1:5.000

Detailkarte 2
Maßstab: 1:5.000

90 m

75 m

Detailkarte 1

Detailkarte 3

Detailkarte 4

Strandstraße

Moorstraße

Moorstraße

Moorstraße

Detailkarte 4
Maßstab: 1:5.000

10
 m

5 m

Referenzpunkte zur Grenzlinie 
"Wald bei Neustadt"
Raumbezug: ETRS 89 UTM Zone 32N


